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Abschnitt |
Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

Das Gesetz regelt die Rechtsverhaltnisse der ¢ffentlichen Stralen. Fir Bun-
desfernstralRen und fir Privatstralen gilt es nur, soweit dies im Folgenden aus-
dricklich bestimmt ist.
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§2
Offentliche StraRen

(1) Offentliche StraBen im Sinne dieses Gesetzes sind Stralen, Wege und
Platze, die dem offentlichen Verkehr gewidmet sind.

(2) Zur offentlichen StraBRe gehdren

1. der StralRenkorper; das sind inshesondere
a) der Untergrund, der Unterbau, der Oberbau, Briicken, Tunnel, Durch-

lasse, Damme, Graben, Boschungen, Stiitzbauwerke, Treppenanlagen,
Larmschutzanlagen, StraBenentwasserungs- und Straenbeleuchtungs-
anlagen,

b) Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, Bushaltebuchten, Taxihalteplétze,
Parkflachen einschlielich der Parkhauser, Griinanlagen sowie Trenn-,
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,

2. der Luftraum tber dem Straenkérper,

3. das Zubehor; das sind insbesondere die Verkehrszeichen, Verkehrseinrich-
tungen und sonstigen Anlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtig-
keit des Verkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen, und die Bepflan-
zung.

Abschnitt 11
Widmung, Einziehung und Benennung

§3
Widmung

(1) Eine StralRe, ein Weg oder ein Platz erhalt die Eigenschaft einer 6ffentli-
chen Stral3e durch Widmung.

(2) Voraussetzung firr die Widmung ist, dass der Trager der StraRenbaulast
Eigentlimer der der Strale dienenden Grundstticke ist oder die Eigentiimer und
die sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten der Widmung zugestimmt haben
oder der Tréger der Stralenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch vorzeitige
Besitzeinweisung nach § 22 oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten \er-
fahren erlangt hat.

(3) Die Widmung kann unter Einschrankungen vorgenommen werden. In
diesem Fall ist die StraBenverkehrsbehdrde vorher zu horen.

(4) Die Widmung erfolgt durch Allgemeinverfiigung und istim Amtsblatt fur
Berlin bekannt zu machen. Die 6ffentliche Stral3e ist in das StraRenverzeichnis
einzutragen, wenn die Widmung unanfechtbar geworden ist.

(5) Bei StralRen, die nach einem festgestellten oder genehmigten Plan gebaut
oder geéndert werden, wird die Widmung mit dem verfigenden Teil des Plan-
feststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung mit der Mallgabe verfligt,
dass sie mit der Verkehrsubergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen
des Absatzes 2 zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Trdger der StralRenbaulast
hat den Zeitpunkt der Verkehrsiibergabe und Beschrankungen der Widmung
offentlich bekannt zu machen und der das StraBenverzeichnis flihrenden
Behdrde mitzuteilen.
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(6) Wird eine offentliche Strale verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt
oder erganzt, so gilt der neue StraRenteil durch die Verkehrsiibergabe als gewid-
met, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. In diesen Fallen
bedarf es einer Bekanntmachung nach Absatz 4 Satz 1 nicht.

(7) Bei Straflen, Wegen und Platzen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in
das StraRenverzeichnis eingetragen worden sind, wird vermutet, dass sie
offentliche StralRen sind.

§4
Einziehung, Teileinziehung

(1) Wird eine offentliche StralRe fur den offentlichen Verkehr nicht mehr
bendtigt, so kann sie eingezogen werden. Parkhauser kénnen auch zum Zwecke
der privaten Bewirtschaftung eingezogen werden, soweit der Uberwiegende
Teil des betroffenen Parkraums fiir die Allgemeinheit zuganglich bleibt. Die
Teileinziehung einer Strae ist zul&ssig, wenn nachtraglich Beschrankungen
auf bestimmte Benutzungsarten, Benutzungszwecke oder Benutzerkreise aus
Uberwiegenden Grunden des offentlichen Wohls festgelegt werden sollen.

(2) Vor der Einziehung oder Teileinziehung ist die Stralenverkehrshehérde
zu horen. Die Absicht, die Stral3e einzuziehen oder teileinzuziehen, ist mindes-
tens einen Monat vorher im Amtsblatt fur Berlin bekannt zu machen, um Gele-
genheit zu Einwendungen zu geben. Von der Bekanntmachung kann abgesehen
werden, wenn die zur Einziehung oder Teileinziehung vorgesehenen Flachen in
den in einem Planfeststellungsverfahren ausgelegten Pl&nen als solche kennt-
lich gemacht worden sind.

(3) Die Einziehung oder Teileinziehung erfolgt durch Allgemeinverfiugung
und ist im Amtsblatt fir Berlin bekannt zu machen. Die Strafe ist im Stral3en-
verzeichnis zu léschen, wenn die Einziehung im Sinne des Absatzes | Satz 1
unanfechtbar geworden ist.

(4) Die Einziehung oder Teileinziehung kann im verfugenden Teil eines
Planfeststellungsbeschlusses mit der Mal3gabe bekannt gemacht werden, dass
sie mit der Sperrung oder Beschrénkung wirksam wird. Einer Bekanntmachung
nach Absatz 3 Satz 1 bedarf es nicht.

(5) Wird eine Strafe begradigt, unerheblich verlegt oder durch sonstige stra-
Renbauliche MaRnahmen den verkehrlichen Bedirfnissen angepasst und damit
ein Teil der Strale dem Verkehr auf Dauer entzogen, so wird dieser StraBenteil
durch die Sperrung eingezogen. In diesen Fallen bedarf es einer Ankiindigung
und &ffentlichen Bekanntmachung nach den Absétzen 2 und 3 nicht.

(6) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch und widerrufliche Sonder-
nutzungen. Bei Teileinziehung werden Gemeingebrauch und widerrufliche
Sondernutzungen entsprechend eingeschrankt.

§5

Benennung

(1) Die offentlichen StraBen sind zu benennen, sobald es im &ffentlichen
Interesse, insbesondere im Verkehrsinteresse, erforderlich ist. PrivatstraRen,
-wege oder -platze sollen auf Antrag und auf Kosten des Grundstiickseigen-
tlimers 6ffentlich benannt werden, soweit dies zur Sicherstellung ausreichender
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Orientierungsmdglichkeiten notwendig ist. Hierzu kann vom Grundstiicks-
eigentiimer ein Kostenvorschuss verlangt werden.

(2) Die Benennung erfolgt durch Allgemeinverfiigung und ist im Amtsblatt
fur Berlin bekannt zu machen. Fir 6ffentliche Stralen ist sie in das Stralenver-
zeichnis einzutragen, wenn sie unanfechtbar geworden ist.

(3) Werden Flachen Teil einer benannten &ffentlichen Strafe, so gilt die
Benennung auch flr diese Flachen. Einer Benennung nach Absatz 1 und einer
Bekanntmachung nach Absatz 2 bedarf es nicht.

(4) Die Absétze 1 bis 3 gelten auch fiir die Bundesfernstralen.

§6
StraBenverzeichnis

(1) Das Strallenverzeichnis ist ein Verzeichnis, in das alle 6ffentlichen Stra-
RBen einzutragen sind. Es kann von jedem eingesehen werden.

(2) In das StraRenverzeichnis sind mindestens die Bezeichnung und die Lage
der StraRe sowie Einschrankungen der Widmung einzutragen.

Abschnitt I11
StraRenbaulast

87
StralRenbaulast

(1) Tréger der StraBenbaulast fur die 6ffentlichen StralRen ist Berlin.

(2) Die StralRenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der
offentlichen Stralen zusammenhangenden Aufgaben, auch die Bestimmung
der Art, des Umfangs und des Zeitpunkts der Herstellung. Die offentlichen
StraRen sind im Rahmen der Leistungsfahigkeit des Tréagers der Straenbaulast
S0 zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern, zu verbessern oder zu andern, dass sie
dem regelméaBigen Verkehrsbedirfnis gentigen. Dabei sind auch die Funktion
der Strae als Aufenthaltsort, das Stadtbild und die Belange des Denkmal- und
Umweltschutzes, der im Straenverkehr besonders gefahrdeten Personen sowie
von Menschen mit Behinderungen zu beriicksichtigen. Der Trager der Stral3en-
baulast hat im Falle eines nicht verkehrssicheren Zustands der Strale zu veran-
lassen, dass bis zur Wiederherstellung des verkehrssicheren Zustands durch
Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen eine Gefahrdung
der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Er hat ferner fiir eine alsbaldige
Wiederherstellung des verkehrssicheren Zustands der Stral3e zu sorgen.

(3) Die Trager der Stralenbaulast gewéhrleisten im Rahmen des Absatzes 2
Satz 2, dass kontrastreiche und taktil wahrnehmbare Orientierungshilfen in den
Gehwegbelag eingebaut werden. An den Straenkreuzungen, Straleneinmiin-
dungen und sonstigen fiir den Fugangerverkehr bestimmten Ubergangsstellen
soll die Auftrittshéhe in der Regel 3 Zentimeter betragen.

(4) Zur StralRenbaulast gehort die Pflicht, die 6ffentlichen StralRen so zu reini-
gen, dass die Verkehrssicherheit erhalten bleibt (verkehrsméRige Reinigung). Die
verkehrsmaRige Reinigung entfallt fur offentliche Stral3en, fir die nach den
jeweils geltenden Vorschriften eine ordnungsmafiige Reinigung stattfinden muss.

(5) Die offentlichen Straen sind in ihrer Gesamtheit zu beleuchten, soweit
es im Interesse des Verkehrs und der Sicherheit erforderlich ist. AuBerhalb der

83. Erg.Lfg. (Juli 2006)



2132-2

geschlossenen Ortslage ist eine Beleuchtung der 6ffentlichen Stralen in der
Regel nicht erforderlich. Geschlossene Ortslage ist das Gebiet, das in geschlos-
sener oder offener Bauweise zusammenhangend bebaut ist. Einzelne unbebaute
Grundstiicke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Geldnde oder
einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.

(6) Die mit dem Bau, der Unterhaltung und der Uberwachung der Verkehrs-
sicherheit der 6ffentlichen Straen zusammenhangenden Aufgaben werden als
eine Pflicht des offentlichen Rechts wahrgenommen. Dazu gehort die Sorge
daftr, dass die 6ffentlichen StraRen in der Baulast Berlins den Anforderungen
der Absatze 2 bis 5 entsprechen.

(7) Bei der ErschlieBung durch Straken, deren Ausbau nach dem Erschlie-
Bungsbeitragsgesetz vom 12. Juli 1995 (GVBI. S. 444) (iberwiegend von den
Anliegern getragen werden muss, sind der Ausbaugrad und der Ausbaustan-
dard den ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Es ist ein mdglichst geringer
Versiegelungsgrad anzustreben. Den Anliegern ist Gelegenheit zu geben, die
Planungen einzusehen, Einwénde zu duffern und Vorschldge einzubringen. Der
Trager der StraBenbaulast soll in der Regel eine Ausbauvariante aufstellen und
dabei kostengunstige Alternativen benennen. Vor der Entscheidung tber die
Ausbauvariante ist die Bezirksverordnetenversammlung zu befassen.

§8
StraRenbaulast Dritter

(1) 8 7 Abs. 1 gilt nicht, soweit die StraBenbaulast nach anderen gesetzlichen
\orschriften oder auf Grund offentlicher Verpflichtungen anderen Tragern
obliegt oder durch Verwaltungsakt oder durch offentlich-rechtlichen \ertrag
einem anderen Trager auferlegt worden ist.

(2) Privatrechtliche Verpflichtungen Dritter zur Erfiilllung von Aufgaben, die
sich aus der Straenbaulast ergeben, beriihren die StraBenbaulast nicht.

§9*
Gehweguberfahrten

(1) Die nicht befahrbaren Straenbestandteile diirfen mit Kraftfahrzeugen
nur auf besonderen Uberfahrten (Gehwegiiberfahrten) tiberquert werden.

(2) Gehwegtiberfahrten sind vom Trager der StraBenbaulast herzustellen, zu
&ndern und in Stand zu halten. Die Kosten der Herstellung und die Kosten von
Anderungen tragt der Anlieger; das gilt nicht, soweit die Gehwegiiberfahrten
bei der erstmaligen endgultigen Herstellung der Strale im Sinne des Erschlie-
Bungsbeitragsrechts angelegt werden. Werden Gehweguberfahrten bei anderen
Ausbaumalinahmen hergestellt, gedndert oder erneuert, so tragt der Anlieger
die Mehrkosten. Die Kosten sind durch Leistungsbescheid festzusetzen. Wider-
spruch und Klage gegen den Leistungsbescheid haben keine aufschiebende
Wirkung. Der Tréger der Stralenbaulast ist berechtigt, angemessene Voraus-
zahlungen zu verlangen. Mit Zustimmung des StraRenbaulasttrégers kann der
Anlieger auf Wunsch die Herstellung oder Anderung der Gehwegiberfahrt
durch eine anerkannte Fachfirma selbst ausfiihren lassen.

§ 9 Abs. 2 Satz 7: Angef. durch Art. I Nr. 2 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 9 Abs. 4 Satz 5 bis 7: Angef. durch Art. 111 Nr. 1 d. Ges. v. 29. 9. 2005, GVBI. S. 495

6
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(3) Der Trager der Stralenbaulast ist berechtigt, nicht mehr benétigte Geh-
weguberfahrten zu beseitigen. Absatz 2 Satz 2, 4, 5 und 6 gilt entsprechend.

(4) Gehweglberfahrten fiir voriibergehende Zwecke diirfen von den Anlie-
gern angelegt werden. Sie bedirfen der Genehmigung des Strallenbaulasttré-
gers, auch hinsichtlich der Lage, Abmessung und Beschaffenheit. Nicht mehr
bendtigte Gehwegliberfahrten sind vom Anlieger zu beseitigen. Beseitigt er
diese nicht, so gilt Absatz 3 entsprechend. Im Rahmen eines Baugenehmi-
gungsverfahrens kann die Genehmigung von Gehweguberfahrten fur voruber-
gehende Zwecke bei der Bauaufsichtsbehdrde beantragt werden. In diesem Fall
entscheidet die Bauaufsichtsbehorde im Einvernehmen mit dem Tréger der
StraBenbaulast. Die Sétze 5 und 6 gelten auch fiir das Zustimmungsverfahren
nach der Bauordnung flr Berlin.

(5) Anlieger ist der Eigentlimer eines Grundstiicks, das an die 6ffentliche
Stralse angrenzt oder durch sie erschlossen wird. Ist an einem solchen Grund-
stlick ein Erbbaurecht, ein NieBbrauch oder ein sonstiges dinglich gesichertes
Nutzungsrecht bestellt, so ist der daraus Berechtigte ebenfalls Anlieger. Ist ein
Grundstiick von der 6ffentlichen Strale durch einen nicht zu ihr gehérenden
Geléandestreifen getrennt, bleibt dieser aufier Betracht.

(6) Die Absétze 1 bis 5 gelten auch fiir Bundesstralen, soweit im Bundes-
fernstraengesetz nichts Abweichendes geregelt ist.

Abschnitt IV

Gemeingebrauch und Sondernutzung,
Duldungspflichten der Eigentimer

§ 10*
Eigentum und Gemeingebrauch

(1) Das Eigentum an offentlichen StraRen ist Privateigentum, das durch die
Bestimmung der Strae fiir den Gemeingebrauch beschrankt ist.

(2) Der Gebrauch der 6ffentlichen StraRen ist jedem im Rahmen der Wid-
mung fur den Verkehr (Gemeingebrauch) gestattet. Auf die Aufrechterhaltung
des Gemeingebrauchs besteht kein Rechtsanspruch. Kein Gemeingebrauch
liegt vor, wenn jemand die StraRe nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu
anderen Zwecken benutzt.

(3) Das Recht des Anliegers, die dffentlichen Straen Uber den Gemeinge-
brauch hinaus zu benutzen, soweit dies zur Nutzung des Grundstlicks erforder-
lich ist und den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschliet oder erheblich
beeintrachtigt oder in den StraBenkdrper eingreift (Anliegergebrauch), bleibt
unberthrt. ...

(4) Der Gemeingebrauch kann beschrankt oder voruibergehend aufgehoben
werden, wenn es fir die Durchfiihrung von Bauarbeiten an der Strale wegen
des baulichen Zustands, zur Vermeidung auRerordentlicher Schaden an der
Strale oder flr die Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs notwendig ist. Die
Beschrankungen sind durch Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
kenntlich zu machen.

§ 10 Abs. 3 Satz 2: Aufgeh. durch Art. I11 Nr. 2 d. Ges. v. 29. 9. 2005, GVBI. S. 495
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§11*
Sondernutzung

(1) Jeder Gebrauch der 6ffentlichen Stralen, der Uber den Gemeingebrauch
hinausgeht, ist eine Sondernutzung und bedarf unbeschadet sonstiger \or-
schriften der Erlaubnis der StraRenbaubehdrde.

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 soll in der Regel erteilt werden, wenn (ber-
wiegende Offentliche Interessen der Sondernutzung nicht entgegenstehen oder
ihnen durch Nebenbestimmungen zur Erlaubnis entsprochen werden kann. Die
Erlaubnis soll versagt werden, wenn behinderte Menschen durch die Sonder-
nutzung in der Austibung des Gemeingebrauchs erheblich beeintréchtigt wir-
den. Uber die Erlaubnis ist, auBer in den Fallen des Absatzes 3, innerhalb eines
Monats nach Eingang des vollstandigen Antrags bei der zustdndigen Behorde
zu entscheiden. Kann die Prifung des Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlos-
sen werden, ist die Frist durch die Mitteilung an den Antragsteller um einen
Monat zu verlédngern. Die Erlaubnis gilt als widerruflich erteilt, wenn nicht
innerhalb der Frist entschieden wird.

(3) Sondernutzungserlaubnisse fur die Einrichtung von Baustellen dirfen
nur erteilt werden, wenn eine wesentliche Beeintrachtigung des flieRenden oder
ruhenden Strallenverkehrs nicht zu erwarten ist, es sei denn, das Bauvorhaben
kann ohne Inanspruchnahme des StraRenlandes nicht mit einem wirtschaftlich
und technisch vertretbaren Aufwand durchgefiihrt werden. In diesem Fall ist
die Inanspruchnahme des Stralenlandes auf das geringstmdgliche MaR und den
kilrzesten Zeitraum zu beschrénken. Die hierfir erforderlichen Nachweise hat
der Bauherr zu erbringen. Die Erlaubnis von Sondernutzungen fiir Bauarbeiten,
die sich auf den flieRenden oder ruhenden Fahrzeugverkehr im ibergeordneten
StraBennetz auswirken, soll zwei Monate vor Baubeginn beantragt werden.
Sondernutzungserlaubnisse nach Satz 4 dirfen nur im Einvernehmen mit der
Verkehrslenkung Berlin erteilt werden. AuRert sich die Verkehrslenkung Berlin
nicht innerhalb von sechs Wochen, so gilt das Einvernehmen gegenuber der fur
die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis zustandigen Behorde als erklért.
Bei verspéteter Antragstellung kann der Nachweis fur die Notwendigkeit einer
Inanspruchnahme 6ffentlichen Stralenlandes nicht auf Umsténde gestlitzt wer-
den, die bei rechtzeitiger Antragstellung nicht vorgelegen hatten.

(4) Die Erlaubnis soll entweder unbefristet auf Widerruf oder befristet, auch
mehrjahrig, mit oder ohne Widerrufsvorbehalt erteilt werden. Bedingungen,
Auflagen und Auflagenvorbehalte sind zuléssig. Die Erteilung der Erlaubnis
kann erforderlichenfalls von der Leistung einer Sicherheit abhdngig gemacht
werden. Die Erlaubnis darf nur mit Zustimmung der StraBenbaubehdrde tber-
tragen werden.

§ 11 Abs. 2: Neugef. durch Art. | Nr. 3 Buchst. a d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 11 Abs. 3 Satz 4: Geénd. durch Art. | Nr. 3 Buchst. b Doppelbuchst. aa d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 11 Abs. 3 Satz 5: Gednd. durch Art. VII Nr. 1 Buchst. a d. Ges. v. 24. 6. 2004, GVBI. S. 253

§ 11 Abs. 3 Satz 6: Geand. durch Art. VVII Nr. 1 Buchst. b d. Ges. v. 24. 6. 2004, GVBI. S. 253, Art. | Nr. 3
Buchst. b Doppelbuchst. bb d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 11 Abs. 4 Satz 1: Gednd. durch Art. | Nr. 3 Buchst. ¢ Doppelbuchst. aa d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 11 Abs. 4 Satz 2: Eingef. durch Art. | Nr. 3 Buchst. ¢ Doppelbuchst. bb d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 11 Abs. 5 Satz 2: Geénd. durch Art. I Nr. 3 Buchst. d d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 11 Abs. 7 u. 9: Neugef. durch Art. I Nr. 3 Buchst. e u. f d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 11 Abs. 10 Satz 2 u. Abs. 12: Angef. durch Art. I Nr. 3 Buchst. g u. hd. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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(5) Fur den Widerruf der Erlaubnis gilt Absatz 2 entsprechend. Unbeschadet
der Vorschriften tber den Widerruf von Verwaltungsakten kann die Erlaubnis
widerrufen werden, wenn die fiir die Sondernutzung zu entrichtenden Gebiih-
ren trotz Falligkeit und Mahnung nicht oder nicht vollstandig entrichtet wer-
den. Im Falle des Widerrufs sowie bei der Beeintrachtigung der Sondernutzung
durch Sperrung oder Anderung der Strale, durch StraBenschéden oder Stra-
Renbaumalnahmen oder bei Einziehung der Strae hat der Erlaubnisnehmer
keinen Anspruch auf Entsché&digung.

(6) Nach Beendigung der Sondernutzung oder Erléschen der Erlaubnis hat
der Erlaubnisnehmer unverziiglich etwa vorhandene Anlagen zu beseitigen.
Der ordnungsgemale Zustand der Strae wird durch den Tréager der Stral3en-
baulast wiederhergestellt. Die Aufwendungen daftr sind von dem Erlaubnis-
nehmer zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist durch schriftlichen Verwaltungs-
akt festzusetzen.

(7) Der Sondernutzer hat dem Trager der StraRenbaulast die Kosten zu erstat-
ten, die diesem durch die Sondernutzung zusétzlich erwachsen.

(8) In Fallen unerlaubter Sondernutzung fiir Veranstaltungswerbung gilt
auch der Veranstalter als Sondernutzer.

(9) Fir Sondernutzungen kdnnen Sondernutzungsgebiihren erhoben werden.
Bei ihrer Bemessung sind Art, Umfang, Dauer und der wirtschaftliche Vorteil
der Sondernutzung zu beriicksichtigen.

(10) Bei Sondernutzungen &ffentlichen StraRenlandes, das nicht Eigentum
Berlins ist, bleiben die Rechte des Eigentimers unberiihrt. Dazu gehort auch
das Recht, fur Sondernutzungen Entgelte erheben zu kénnen.

(11) Sondernutzungen, die der Durchfiihrung eines Bauvorhabens dienen,
kénnen nur vom Bauherrn beantragt werden. Der Erlaubnisnehmer hat Beginn,
Umfang und Ende der Sondernutzung sowie den Namen und die Telefonnum-
mer der StraBenbaubehdrde an der Baustelle auf einem Schild nach auBen hin
deutlich lesbar zu kennzeichnen.

(12) Bestehende Sondernutzungen unterliegen mit dem Inkrafttreten der
Artikel I und 111 des Zweiten Gesetzes zur Rechtsvereinfachung und Entbiiro-
kratisierung vom 14. Dezember 2005 (GVBI. S. 754) dem Gebuhrenrecht des
Absatzes 9 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 27 Abs. 2. Bis zum
Erlass der die Sondernutzungsgebiihren festsetzenden Bescheide, bei befriste-
ten Sondernutzungen bis zum Ablauf der Frist, gelten die auf Grund der bishe-
rigen Rechtslage geschlossenen Entgeltvereinbarungen ubergangsweise fort.
Bei unwiderruflich oder unbefristet erlaubten Sondernutzungen, fiir die eine
privatrechtliche Entgeltvereinbarung in unverdnderbarer Hohe besteht, dirfen
Gebiihrenbescheide die vereinbarte Entgelthéhe nicht Uberschreiten. Soweit
Entgelte fur eine Sondernutzung bereits vollstdndig entrichtet sind (Abldsung),
kénnen Gebihren nicht mehr erhoben werden.

§ 12*

Sondernutzung fur Zwecke der 6ffentlichen Versorgung

(1) Fur die Sondernutzung zu Zwecken der 6ffentlichen Versorgung gilt § 11
entsprechend nach MaRgabe der folgenden Absatze. Den Unternehmen der
offentlichen Versorgung sind die Unternehmen des 6ffentlichen Personennah-
verkehrs, der Polizeiprasident in Berlin, der Landeshetrieb fiir Informations-
technik und die Berliner Feuerwehr gleichgestellt.
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(2) Die Sondernutzung ist zu erlauben, soweit sie den Gemeingebrauch nicht
dauerhaft beeintréchtigt oder andere Uberwiegende dffentliche Interessen nicht
entgegenstehen und nach den értlichen Gegebenheiten eine Unterbringung der
Anlagen im Straengrund moglich ist.

(3) Die Erlaubnis ist, auer in den Fallen des Absatzes 8, unbefristet auf
Widerruf zu erteilen.

(4) Der Widerruf einer Erlaubnis ist nur zulassig, wenn er im tiberwiegenden
offentlichen Interesse erforderlich ist. B

(5) Werden im &ffentlichen Interesse durch die Anderung oder Verlegung der
offentlichen StralRe oder durch Unterhaltungsmalnahmen an ihr Anderungen
von Versorgungsanlagen erforderlich, so haben die Versorgungsunternehmen
diese Anlagen auf ihre Kosten der Strafle anzupassen.

(6) Die Versorgungsunternehmen haben ihre Anlagen ordnungsgemaR zu
errichten, stdndig zu iberwachen, zu unterhalten und stillgelegte Anlagen zu
entfernen. Die Stralenbaubehdrde kann die Entfernung zu einem spéteren Zeit-
punkt zulassen.

(7) Die Versorgungsunternehmen bedirfen fir Aufgrabungen und BaumaR-
nahmen im Zusammenhang mit MaBnahmen nach den Absdtzen 5 und 6 grund-
sétzlich der straBenrechtlichen Erlaubnis. § 11 Abs. 3 und 11 gilt entsprechend.
Notfélle, in denen sofortiges Handeln zur Schadensabwehr geboten ist, sowie
Falle von unwesentlicher Beeintrachtigung des Gemeingebrauchs mit Aus-
nahme der Aufgrabungen und Baumalinahmen auf Fahrbahnen des ubergeord-
neten Stralennetzes sind der StraBenbaubehérde und der Verkehrslenkung Ber-
lin lediglich anzuzeigen. Eine Sicherheitsleistung darf nur verlangt werden,
soweit dies zur Sicherung einer ordnungsgemalen Wiederherstellung der
Strale erforderlich ist. Auch fur die in Satz 1 genannten Aufgrabungen und
Baumafnahmen kénnen Gebiihren erhoben werden.

(8) Treffen BaumaRnahmen nach den Absétzen 5 und 6 an gleicher Stelle
oder im raumlich-verkehrlichen Wirkungszusammenhang zeitlich zusammen,
so kann die Straenbaubehdrde verlangen, dass ein gemeinsamer Bauentwurf
und Bauablaufplan erstellt, die Bauvergabe auf Grund gemeinsamer Ausschrei-
bung der Bauleistung vorgenommen und eine gemeinsame Bauleitung einge-
richtet wird. Der Tréager der Straenbaulast kann diese Leistungen auch selbst
erbringen. Fur Sondernutzungsgebihren haften die Erlaubnisnehmer als
Gesamtschuldner.

(9) Nach Beendigung der Arbeiten an ihren Anlagen haben die Versorgungs-
unternehmen die offentliche StraRe unverziiglich wieder instand zu setzen,
sofern nicht der StraBenbaulasttrager erklért hat, die Instandsetzung selbst vor-

§ 12 Abs. 5 u. 6: Geénd. durch Art. I Nr. 4 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§12 Abs. 7 Satz 1: Geédnd. durch Art. | Nr. 4 Buchst. b u. ¢ Doppelbuchst. aa d. Ges. v. 14. 12. 2005,
GVBI. S. 754

§ 12 Abs. 7 Satz 2: Geénd. durch Art. I Nr. 4 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 12 Abs. 7 Satz 3: Geénd. durch Art. VII Nr. 2 d. Ges. v. 24. 6. 2004, GVBI. S. 253

§ 12 Abs. 7 Satz 4: Geénd. durch Art. | Nr. 4 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 12 Abs. 7 Satz 5: Geénd. durch Art. | Nr. 4 Buchst. b u. ¢ Doppelbuchst. bb d. Ges. v. 14. 12. 2005,
GVBI. S. 754

§12 Abs. 8 Satz 1: Gednd. durch Art. | Nr. 4 Buchst. b u. d Doppelbuchst. aa d. Ges. v. 14. 12. 2005,
GVBI. S. 754

§ 12 Abs. 8 Satz 2: Gednd. durch Art. | Nr. 4 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§12 Abs. 8 Satz 3: Geénd. durch Art. | Nr. 4 Buchst. b u. Doppelbuchst. bb d. Ges. v. 14. 12. 2005,
GVBI. S. 754

§ 12 Abs. 9: Eingef. durch Art. I Nr. 4 Buchst. e d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 12 Abs. 11 Satz 4: Geénd. durch Art. I Nr. 4 Buchst. f d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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nehmen zu wollen. Nimmt der Stralenbaulasttrager die Wiederherstellung der
offentlichen StraRe selbst vor, haben die Versorgungsunternehmen diesem die
Auslagen fiir die von ihm vorgenommene Instandsetzung zu verglten und den
durch die Arbeiten an den Versorgungsanlagen entstandenen Schaden zu erset-
zen.

(10) Ist eine offentliche StraRe eingezogen worden, so ist der Eigentimer ver-
pflichtet, die auf Grund einer Erlaubnis errichteten \ersorgungsanlagen gegen
angemessene Vergitung und zu angemessenen Bedingungen weiterhin zu dulden
und den Versorgungsunternehmen auf Verlangen eine Dienstbarkeit einzurdumen.
Er ist jedoch berechtigt, die Beseitigung der Anlagen zu verlangen, die inner-
halb einer angemessenen Frist von hochstens drei Jahren zu erfolgen hat, wenn
durch ihren Bestand eine anderweitige wirtschaftliche Vlerwertung der Grund-
stlicke wesentlich erschwert ist und kein tberwiegendes 6ffentliches Interesse
entgegensteht. Ist er verpflichtet, die Anlagen zu dulden, so kann er verlangen,
dass der Nutzungsberechtigte die Grundstlicke binnen derselben Frist erwirbt.

(11) Die Unternehmen sind zur gegenseitigen Rucksichtnahme verpflichtet.
Sie haben unverziglich die Verlegung ihrer Leitungen und Anlagen vorzuneh-
men, wenn dies durch den Neu- oder Umbau der Leitungen oder Anlagen eines
anderen Unternehmens notwendig ist. Der Kostenausgleich findet unmittelbar
zwischen den Unternehmen statt. Im Falle des Straenbahn- und U-Bahnbaus
auf Veranlassung Berlins gilt Absatz 5 sinngemag.

(12) Von den Absétzen 2 bis 10 abweichende Regelungen in bestehenden
Konzessionsvertragen bleiben wahrend der Laufzeit dieser Konzessionsver-
trage unberthrt. Bei kiinftigen Vertragsabschliissen mit Unternehmen im Sinne
des Absatzes | ist die Einhaltung der Absdtze 2 bis 11 zu vereinbaren.

§13*
Zustandigkeitskonzentration

Ist nach den Vorschriften des Stralenverkehrsrechts eine Erlaubnis fir eine
UbermalRige StraBenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich,
so bedarf es keiner Sondernutzungserlaubnis. Vor ihrer Entscheidung hat die
hierfur zustdndige Behdrde die sonst fur die Sondernutzungserlaubnis zustén-
dige StraBenbaubehdrde zu héren. Die von dieser geforderten Bedingungen,
Auflagen, Auflagenvorbehalte und Sondernutzungsgebuhren sind dem Antrag-
steller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzuerlegen. Nachtragli-
che Anordnungen bleiben unberiihrt. § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 7 gelten ent-
sprechend.

§ 14*
Unerlaubte Benutzung einer Stral3e

(1) Wird eine offentliche StraBe ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt
oder werden Gegenstande mit Ausnahme der Fahrzeuge nach Absatz 2 verbots-
widrig abgestellt oder kommt ein Erlaubnisnehmer seinen Verpflichtungen
nicht nach, so kann die StraRenbaubehorde die Beseitigung von unerlaubten
Anlagen im offentlichen Straenraum oder die sonst erforderlichen Malnah-
men zur Beendigung der Benutzung oder zur Erflllung der Auflagen anordnen.
Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhaltnismaRigem Aufwand

8§ 13 u. 14: Eingef. durch Art. I Nr. 5 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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maoglich oder nicht erfolgversprechend, so kann sie den rechtswidrigen Zustand
auf Kosten des Pflichtigen beseitigen oder beseitigen lassen. § 11 Abs. 6 Satz 2
bis 4 gilt entsprechend.

(2) Fahrzeuge ohne gultige amtliche Kennzeichen dirfen nicht auf 6ffentli-
chen StralRen abgestellt werden. Wer dagegen verstoRit, hat die Folgen seines
Verstoles unverziiglich zu beseitigen. Kommt der Halter oder Eigentiimer die-
ser Pflicht nicht nach, kann die zustandige Behorde nach Anbringung einer
deutlich sichtbaren Aufforderung zur Beseitigung des Fahrzeuges die Beseiti-
gung auf seine Kosten vornehmen lassen. Eines vollziehbaren Verwaltungsak-
tes oder einer formlichen Androhung eines Zwangsmittels bedarf es nicht.

(3) Die zustandige Behorde kann die von der 6ffentlichen Stral3e entfernten
Gegenstéande nach Absatz 1 oder Fahrzeuge nach Absatz 2 bis zur Erstattung
ihrer Aufwendungen zuriickbehalten.

(4) Ist der Eigentiimer oder Halter der von der 6ffentlichen Strafle entfernten
Gegenstande nach Absatz 1 oder Fahrzeuge nach Absatz 2 innerhalb angemes-
sener Frist nicht zu ermitteln oder kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb
von zwei Monaten nach Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt er die
Gegenstande innerhalb einer ihm schriftlich gesetzten angemessenen Frist
nicht ab, so kann die zustandige Behorde die Gegenstande verwerten oder ent-
sorgen; in der Aufforderung zur Zahlung oder Abholung ist darauf hinzuwei-
sen. Im Ubrigen sind die Vorschriften des Allgemeinen Sicherheits- und Ord-
nungsgesetzes uber die Verwertung sichergestellter Gegensténde entsprechend
anzuwenden.

(5) Die Absétze 2 bis 4 gelten auch fir BundesfernstraBRen.

§ 15*
Unerlaubte Eingriffe

(1) Wer eine offentliche Strale beschadigt hat, ist verpflichtet, dies unver-
zuglich dem zusténdigen Bezirksamt zu melden. Der Schaden wird vom Tréger
der Straenbaulast beseitigt. Die Aufwendungen dafiir sind von dem Verursa-
cher des Schadens zu erstatten. Die Kosten sind durch Leistungsbescheid fest-
zusetzen. Widerspruch und Klage gegen den Leistungsbescheid haben keine
aufschiebende Wirkung.

(2) Fir unerlaubte Veranderungen oder Aufgrabungen gilt Absatz 1 Satz 2
bis 5 entsprechend.

(3) Der Anlieger an einer 6ffentlichen StralRe ist verpflichtet, Stérungen, die
von seinem Grundstlick auf den 6ffentlichen Straenraum ausgehen, auf seine
Kosten zu beseitigen. Kommt der Anlieger seiner Beseitigungspflicht nicht
nach, so gilt Absatz 1 Satz 2 bis 5 entsprechend.

§ 15 Abs. 1 Satz 1 bis 3: Geénd. durch Art. | Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 15 Abs. 1 Satz 4 u. 5: Angef. durch Art. | Nr. 7 Buchst. a d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 15 Abs. 2: Geénd. durch Art. I Nr. 6 u. 7 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 15 Abs. 3 Satz 1: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 15 Abs. 3 Satz 2: Geénd. durch Art. I Nr. 6 u. 7 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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§ 16*

Duldung von 6ffentlichen Zeichen und
Einrichtungen sowie Bepflanzungen

(1) Die Anlieger im Sinne des § 9 Abs. 5 haben das Anbringen von Verkehrs-
zeichen und Verkehrseinrichtungen, Meldeanlagen der Polizei und der Feuer-
wehr sowie von Halte- und Betriebsvorrichtungen fiir die \erkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen zu dulden.

(2) Der Beglinstigte hat Schaden, die dem Anlieger durch das Anbringen
oder das Entfernen der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstdnde entstehen, zu
beseitigen; er kann stattdessen eine angemessene Entschéadigung in Geld lei-
sten.

(3) Bepflanzungen der StralRen, insbesondere mit Baumen, sind grundsatz-
lich vorzusehen, zu erhalten und zu schiitzen. Die Eigentlimer und die Besitzer
von Grundstiicken an 6ffentlichen StraBen haben die unvermeidbaren Einwir-
kungen von Pflanzungen im Bereich des Straenkorpers und die Manahmen
zu ihrer Erhaltung und Erganzung zu dulden. Eingriffe von ihrer Seite bedlrfen
der Zustimmung der Straenbaubehdrde und der fir die Pflege und Unterhal-
tung der offentlichen Griinanlagen zustandigen Stelle.

§17*
Umleitungen

(1) Bei vortibergehenden Verkehrsbheschrénkungen auf éffentlichen Straflen
sind die Eigentimer und Verfligungsberechtigten privater Stralen, Wege und
Platze, die dem offentlichen Verkehr dienen, auf schriftliche Anordnung der
StraRenbaubehérde zur Duldung der Umleitung verpflichtet, soweit eine andere
Verkehrsflihrung nicht zweckmagig ist.

(2) Die Straenbaubehdrde hat festzustellen, welche straRenbaulichen und
sonstigen MaBnahmen notwendig sind, um die Umleitungsstrecke fiir die Auf-
nahme des zusétzlichen Verkehrs verkehrssicher zu machen. Sie hat die ent-
sprechenden straBenverkehrsbehdrdlichen Anordnungen umzusetzen. Die hier-
fur notwendigen Mehraufwendungen sind dem Eigentiimer vom Veranlasser zu
erstatten.

(3) Der Tréager der Stralenbaulast ist verpflichtet, auf Antrag des Eigenti-
mers die private StraBe oder den privaten Weg fur die Aufnahme des Umlei-
tungsverkehrs herzurichten und nach Aufhebung den friiheren Zustand wieder-
herzustellen.

(4) Die Absitze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn neue 6ffentliche StralRen
voribergehend (ber private Straen und Wege, die dem &ffentlichen Verkehr
dienen, an das Straennetz angeschlossen werden missen.

8§ 16 u. 17: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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Abschnitt V
Kreuzungen mit Gewassern

§18*
Kreuzungen mit Gewassern

(1) Werden StraBRen neu angelegt oder ausgebaut und miissen dazu Kreuzun-
gen mit Gewassern (Briicken oder Unterfiihrungen) hergestellt oder bestehende
Kreuzungen geéndert werden, so hat der Trager der StraRenbaulast die dadurch
entstehenden Kosten zu tragen. Kreuzungsanlagen sind so auszufthren, wie es
unter Berticksichtigung der (ibersehbaren Entwicklung der wasserwirtschaftli-
chen Verhéltnisse hinsichtlich des Wasserabflusses erforderlich ist.

(2) Werden Gewasser ausgebaut (8 31 des Wasserhaushaltsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1996 [BGBI. | S. 1695], das
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 30. April 1998 [BGBI. |
S. 823] gedndert worden ist) und werden dazu Kreuzungen mit Straen herge-
stellt oder bestehende Kreuzungen geédndert, so hat der Trager des Ausbauvor-
habens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Wird eine neue Kreuzung
erforderlich, weil ein Gewasser hergestellt wird, so ist die Ubersehbare \er-
kehrsentwicklung auf der Stral3e zu berticksichtigen. Wird die Herstellung oder
Anderung einer Kreuzung erforderlich, weil das Gewasser wesentlich umge-
staltet wird, so sind die gegenwartigen Verkehrsbedirfnisse zu beruicksichtigen.

(3) Wird eine Stral’e neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewasser herge-
stellt oder aus anderen als straRenbaulichen Grinden wesentlich umgestaltet, so
dass eine neue Kreuzung entsteht, so haben der Trager der Straenbaulast und
der Tréager des Gewésserausbaus die Kosten der Kreuzung je zur Halfte zu tra-
gen.

(4) Werden eine StraRe und ein Gewasser gleichzeitig ausgebaut und wird
infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage geéndert oder durch einen
Neubau ersetzt, so haben der Tréger des Gewdsserausbaus und der Tréger der
Stralenbaulast die dadurch entstehenden Kosten fur die Kreuzungsanlagen in
dem Verhdltnis zu tragen, in dem die Kosten bei getrennter Durchflihrung der
Malnahme zueinander stehen wirden.

(5) Gleichzeitigkeit liegt vor, wenn einer der Beteiligten die Berlcksichti-
gung seiner Planung so rechtzeitig verlangt, dass hierauf in zumutbarer Weise
Rucksicht genommen werden kann. Wird die MaRnahme nach diesem Zeit-
punkt dennoch gleichzeitig durchgefiihrt, so hat der Baulasttrager, der die
Bertiicksichtigung seiner Planung nicht rechtzeitig verlangt hat, dem anderen
Baulasttrager die daraus entstehenden Mehrkosten zu erstatten.

(6) Kommt lber die KreuzungsmaRnahme oder ihre Kosten eine Einigung,
in der auch von den Regelungen in den vorstehenden Vorschriften abgewichen
werden darf, nicht zu Stande, so ist dartiber durch Planfeststellung zu entschei-
den.

§ 18: Gednd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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§ 19*
Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewadssern

(1) Der Tréger der Straenbaulast hat die Kreuzungsanlagen von Stralen und
Gewaéssern auf seine Kosten zu unterhalten, soweit nichts anderes vereinbart
oder durch Planfeststellung bestimmt wird. Die Unterhaltungspflicht des Tré-
gers der Stralenbaulast erstreckt sich nicht auf Leitwerke, Leitpfahle, Dalben,
Absetzpféhle oder &hnliche Einrichtungen zur Sicherung der Durchfahrten
unter Briicken im Zuge von Stra3en fir die Schifffahrt sowie auf Schifffahrts-
zeichen. Soweit diese Einrichtungen auf Kosten des Trégers der StraBenbaulast
herzustellen waren, hat dieser dem Unterhaltungspflichtigen die Unterhal-
tungskosten und die Kosten des Betriebs dieser Einrichtungen zu ersetzen oder
abzuldsen.

(2) Wird im Falle des § 18 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, hat der
Trager des Ausbauvorhabens die Mehrkosten fiir die Unterhaltung und den
Betrieb der Kreuzungsanlage zu erstatten oder abzulésen. Ersparte Unterhal-
tungskosten flr den Fortfall vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen.

Abschnitt VI
Planung von Strafen

§ 20*
Stralenkategorien

Die 6ffentlichen StraBen werden nach ihrer Verkehrshedeutung wie folgt ein-

geteilt:

1. Stralen I. Ordnung sind StralRen, die untereinander oder zusammen mit
Bundesfernstralen uberwiegend dem groRrdumigen Verkehr, das heifit
dem Fernverkehr oder Regionalverkehr, dienen oder zu dienen bestimmt
sind,

2. StraBen 1. Ordnung sind StralRen, die dem uberbezirklichen Verkehr, dem
Verkehr zwischen den Bezirken und den Nachbargemeinden Berlins oder
dem Anschluss der Bezirke an StraRen |. Ordnung dienen oder zu dienen
bestimmt sind,

3. sonstige dffentliche Stralen sind alle weiteren, dem 6ffentlichen Verkehr
dienenden Strafen.

§21*

\Vorarbeiten

(1) Eigentlimer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung
der Planung notwendige Vermessungen, Boden-und Grundwasseruntersuchun-
gen einschlieRlich der Anbringung von Markierungszeichen und sonstige \Vor-
arbeiten durch die StraRenbaubehdrde oder von ihr Beauftragte zu dulden.

§ 19 Abs. 1: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 19 Abs. 2 Satz 1: Geénd. durch Art. I Nr. 6 u. 8 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 19 Abs. 2 Satz 2, §§ 20 u. 21: Geand. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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Wohnungen diirfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers betreten wer-
den. Satz 2 gilt nicht fur Arbeits-, Betriebs- oder Geschéftsraume wahrend der
jeweiligen Arbeits-, Geschafts- oder Aufenthaltszeiten.

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszufiihren, ist dem Eigentiimer und den
sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen vorher durch die
Straenbaubehdrde bekannt zu geben. Sind Eigentimer oder sonstige Nut-
zungsberechtigte von Person nicht bekannt oder ist deren Aufenthalt unbekannt
und lassen sie sich in angemessener Frist nicht ermitteln, so kann die Benach-
richtigung durch &ffentliche Bekanntmachung erfolgen.

(3) Entstehen durch eine MaRnahme nach Absatz 1 einem Eigentiimer oder
sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermdgensnachteile, so hat der
Tréager der Stralenbaulast eine angemessene Entschadigung in Geld zu leisten.
Kommt eine Einigung tber die Geldentschadigung nicht zu Stande, so setzt die
Enteignungsbehorde auf Antrag der Straenbaubehdrde oder des Berechtigten
die Entschadigung fest. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu horen.

§ 22*
Planfeststellung und Plangenehmigung

(1) StraBen I. Ordnung dirfen nur gebaut oder geandert, Straflen I1. Ordnung
nur gebaut werden, wenn der Plan vorher festgestellt worden ist. Fir die Ande-
rung von StralRen 1. Ordnung kann die Planfeststellungsbehdrde im Benehmen
mit dem zustandigen Bezirk die Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfah-
rens anordnen, wenn dies zur sachgerechten Bewéltigung der mit der Planung
aufgeworfenen Konflikte erforderlich ist. Trager des Vorhabens, Anhérungsbe-
hérde und Planaufstellungsbehdrde ist im Planfeststellungsverfahren fir Stra-
Ben 1. Ordnung sowie fiir den Bau von Straen Il. Ordnung die fiir das Bauwe-
sen zustandige Senatsverwaltung. Im Planfeststellungsverfahren fiir die Ande-
rung von Straen Il. Ordnung ist der zustandige Bezirk Trager des Vorhabens
und Planaufstellungsbehdrde; Anhdrungsbehorde ist die fur das Bauwesen
zustandige Senatsverwaltung. \Vor Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens
sind die Grundsétze der Planung bei Vorhaben nach Satz 1 dem Abgeordneten-
haus, bei Vorhaben nach Satz 2 der zustandigen Bezirksverordnetenversamm-
lung zur Kenntnis zu geben. Bei der Planaufstellung ist die frihzeitige Beteili-
gung und das Benehmen mit der fiir die vorbereitende Bauleitplanung zustan-
digen Senatsverwaltung sicherzustellen. Planfeststellungsbehdrde ist in allen
Planfeststellungsverfahren die fur das Verkehrswesen zustandige Senatsver-
waltung. Uber die Trassenauswahl ist vor Einleitung eines Verfahrens Beneh-
men mit den betroffenen Bezirken herzustellen. Bei der Planfeststellung sind
die von dem Vorhaben berihrten éffentlichen und privaten Belange einschlief3-
lich einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach den Vorschriften des Gesetzes
Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung vom 12. Februar 1990 (BGBI. |
S. 205), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. August 1997
(BGBI. 1S. 2081), in der jeweils geltenden Fassung im Rahmen der Abwégung
zu beriicksichtigen.

§ 22 Abs. 1 bis 7 Satz 1: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 22 Abs. 7 Satz 2: Geénd. durch Art. I Nr. 6 u. 9 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 22 Abs. 7 Satz 3: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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(2) An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung
erteilt werden, wenn

1. Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beeintrachtigt werden oder die

Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines
anderen Rechts schriftlich einverstanden erklart haben,

2. mit den Tragern offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berthrt

wird, das Benehmen hergestellt worden ist und

3. erhebliche nachteilige Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des

Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeitspriifung genanntes Schutzgut
nicht zu besorgen sind.
Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung; auf ihre
Erteilung finden die Vorschriften tiber das Planfeststellungsverfahren keine
Anwendung.

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Féllen von unwesent-
licher Bedeutung. Falle von unwesentlicher Bedeutung liegen inshesondere
vor, wenn

1. andere offentliche Belange nicht berlhrt sind oder die erforderlichen

behdrdlichen Entscheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegen-
stehen,

2. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom Plan Betroffe-

nen entsprechende Vereinbarungen getroffen worden sind und

3. das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf einiin § 2

Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung
genanntes Schutzgut haben kann.

(4) Bebauungspldne nach 89 des Baugesetzbuchs in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBI. | S. 2141, 1998 | S. 137), das
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 1997 (BGBI. |
S. 3108) geandert worden ist, die im Einvernehmen mit der Planfeststellungs-
behorde festgesetzt worden sind oder werden, ersetzen die Planfeststellung
nach Absatz 1. Wird eine Ergédnzung notwendig oder soll von Festsetzungen
des Bebauungsplans abgewichen werden, so ist die Planfeststellung insoweit
zusatzlich durchzufuhren. In diesen Féllen gelten die §§ 40, 43 Abs. 1, 2, 4 und
5 sowie § 44 Abs. 1 bis 4 des Baugesetzbuchs.

(5) Bei der Anderung einer Stralle kann von einer formlichen Erérterung
nach § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9 Abs. 1 Satz 2 des
Gesetzes uUber die Umweltvertraglichkeitsprifung abgesehen werden. Vor dem
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens ist den Einwendern Gelegenheit zur
AuBerung zu geben. Die Anhorungsbehdrde soll ihre Stellungnahme innerhalb
von sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist abgeben.

(6) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine
Plangenehmigung fiir den Bau oder die Anderung von StralRen I. Ordnung hat
keine aufschiebende Wirkung.

(7) Wird mit der Durchfithrung des Plans nicht innerhalb von fiinf Jahren
nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt er auBer Kraft, es sei denn,
er wird vorher von der Planfeststellungshehérde um héchstens finf Jahre ver-
langert. Vor der Entscheidung ist eine auf die Verlangerung begrenzte Anho-
rung nach dem fiir die Planfeststellung oder Plangenehmigung vorgeschriebe-
nen Verfahren durchzuftihren. Fir die Zustellung und Auslegung sowie die
Anfechtung der Entscheidung Gber die Verlangerung sind die Bestimmungen
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Uber den Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung entsprechend
anzuwenden.

§23*
Veranderungssperre

(1) Vom Beginn der Auslegung der Plane im Planfeststellungsverfahren oder
von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den
Plan einzusehen, dirfen auf den vom Plan betroffenen Flachen bis zu ihrer
Ubernahme durch den Trdger der StraBenbaulast wesentlich wertsteigernde
oder den geplanten Straenbau erheblich erschwerende Veranderungen nicht
vorgenommen werden. Veranderungen, die in rechtlich zuldssiger Weise vorher
begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortfiihrung einer bisher
ausgelibten Nutzung werden hiervon nicht berihrt.

(2) Dauert die Veranderungssperre langer als vier Jahre, so kénnen die
Eigentlimer fur die dadurch entstandenen Vermégensnachteile vom Trager der
StralBenbaulast eine angemessene Entschadigung in Geld verlangen. Sie kén-
nen ferner die Ubernahme der vom Plan betroffenen Flachen verlangen, wenn
es ihnen mit Riicksicht auf die Veranderungssperre wirtschaftlich nicht zuzu-
muten ist, die Grundstticke in der bisherigen oder einer anderen zuldssigen Art
zu benutzen. Kommt keine Einigung (ber die Ubernahme zustande, so kénnen
die Eigentiimer die Entziehung des Eigentums an den Fléachen verlangen. Im
Ubrigen gilt § 25 (Enteignung).

(3) Um die Planung von StraBRen I. und Il. Ordnung zu sichern, kann die fur
das Verkehrswesen zustandige Senatsverwaltung fiir die Dauer von héchstens
zwei Jahren Planungsgebiete festlegen. Auf die Planungsgebiete ist Absatz 1
sinngemal anzuwenden. Die Frist kann, wenn besondere Umsténde es erfor-
dern, auf hdchstens vier Jahre verldngert werden. Die Festlegung tritt mit
Beginn der Auslegung der Plane im Planfeststellungsverfahren auller Kraft.
Ihre Dauer ist auf die Vierjahresfrist nach Absatz 2 anzurechnen.

(4) Die Festlegung eines Planungsgebiets ist dffentlich bekannt zu machen.
Planungsgebiete sind in Karten einzutragen, die wahrend der Geltungsdauer
der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. Fir die Anfechtungsklage gegen
die Festlegung eines Planungsgebiets gilt § 22 Abs. 6 entsprechend.

(5) Die flr das Verkehrswesen zustandige Senatsverwaltung kann Ausnah-
men von der Verdnderungssperre zulassen, wenn Uberwiegende 6ffentliche
Belange nicht entgegenstehen.

(6) Wird das Vorhaben vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses endgiiltig
aufgegeben, so stellt die Planfeststellungsbehdrde das Verfahren durch Be-
schluss ein. Der Beschluss ist 6ffentlich bekannt zu machen. Mit der Bekannt-
machung endet die Verédnderungssperre.

§ 23 Abs. 1 u. 2 Satz 1 bis 3: Geédnd. durch Art. | Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 23 Abs. 2 Satz 4: Gednd. durch Art. | Nr. 6 u. 10 Buchst. ad. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 23 Abs. 3 u. 4 Satz 1 u. 2: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 23 Abs. 4 Satz 3: Geénd. durch Art. I Nr. 6 u. 10 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 23 Abs. 5 u. 6: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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§ 24*
\orzeitige Besitzeinweisung

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der
Eigentlimer oder Besitzer, den Besitz eines fiir die Stralenbaumafnahme bené-
tigten Grundstticks durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller Entschédigungs-
anspriiche zu tiberlassen, so hat die Enteignungsbehdrde den Trager des Vorha-
bens auf Antrag nach Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmi-
gung in den Besitz einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plan-
genehmigung muss vollziehbar sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht.

(2) Die Enteignungshehorde soll spatestens sechs Wochen nach Eingang des
Antrags auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten mundlich verhandeln.
Hierzu sind der Tréger des Vorhabens und die Betroffenen zu laden. Dabei ist
den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungs-
frist betrdgt mindestens zwei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen
aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der miindlichen
Verhandlung bei der Enteignungsbehdérde einzureichen. Sie sind auRerdem dar-
auf hinzuweisen, dass auch bei Nichterscheinen tber den Antrag auf Besitzein-
weisung und andere im Verfahren zu erledigende Antrége entschieden werden
kann.

(3) Soweit der Zustand des Grundstiicks von Bedeutung ist, hat die Enteig-
nungsbehdrde diesen bis zum Wirksamwerden der vorzeitigen Besitzeinwei-
sung in einer Niederschrift festzustellen oder durch einen Sachverstandigen
ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder
des Ermittlungsergebnisses zu tibersenden.

(4) Der Beschluss Uber die Besitzeinweisung soll dem Antragsteller und den
Betroffenen spatestens zwei Wochen nach der miindlichen Verhandlung zuge-
stellt werden. Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehdrde
bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf hdchstens zwei
Wochen nach Zustellung des Beschlusses tiber die vorzeitige Besitzeinweisung
an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzeinweisung
wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Tréger des Vorhabens Besitzer.
Er darf auf dem Grundstiick das planfestgestellte oder plangenehmigte Bauvor-
haben ausfiihren und die dafir erforderlichen MaRnahmen treffen.

(5) Der Trager des Vorhabens hat fiir die durch die vorzeitige Besitzeinwei-
sung entstehenden Vermdgensnachteile Entschadigung zu leisten, soweit diese
Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldentschadigung fir die Entzie-
hung oder Beschrénkung des Eigentums oder eines anderen Rechts ausgegli-
chen werden. Art und Hohe der Entschadigung sind spatestens im Enteig-
nungsbeschluss festzusetzen.

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plangenehmigung aufgehoben, so ist
auch die vorzeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Trager des Vorhabens hat fiir alle durch
die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen besonderen Nachteile Entschédi-
gung zu leisten.

(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige Besitzeinweisung hat keine auf-
schiebende Wirkung.

§ 24: Gednd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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§ 25*
Enteignung

(1) Die Enteignung zu Gunsten des Trégers des Vorhabens ist zul&ssig,
soweit sie zur Ausfihrung eines nach § 22 festgestellten oder genehmigten
Plans notwendig ist. Einer weiteren Feststellung der Zuldssigkeit der Enteig-
nung bedarf es nicht.

(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren zu
Grunde zu legen und fiir die Enteignungsbehdrde bindend.

(3) Wenn sich ein Betroffener mit der Ubertragung oder Beschrankungen des
Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklart hat,
jedoch keine Einigung Uber die Entschadigung erzielt wurde, kann das Ent-
schadigungsverfahren durch die Enteignungsbehdrde auf Antrag eines Betei-
ligten unmittelbar durchgefuhrt werden.

(4) Soweit der Trager des Vorhabens auf Grund eines Planfeststellungsbe-
schlusses oder einer Plangenehmigung nach § 22 verpflichtet ist, eine Entsché-
digung in Geld zu leisten, und (iber die Hohe der Entschadigung keine Einigung
zwischen dem Betroffenen und dem Tréger des Vorhabens zu Stande kommt,
entscheidet auf Antrag eines der Beteiligten die Enteignungsbehérde. Fir das
Verfahren gelten die enteignungsrechtlichen Vorschriften (iber die Feststellung
von Entschadigungen entsprechend.

(5) Im Ubrigen gilt das Berliner Enteignungsgesetz vom 14. Juli 1964
(GVBI. S.737), geandert durch Gesetz vom 30. November 1984 (GVBI.
S. 1664), in der jeweils geltenden Fassung.

Abschnitt VI
Zustandigkeitsregelungen, Ermachtigungen

§ 26*

Zustandigkeiten und Stralenaufsicht,
Zusténdigkeit zum Erlass des Widerspruchsbescheids

(1) Die sich aus diesem Gesetz ergebenden Aufgaben werden von den Stra-
Renbaubehdrden wahrgenommen, soweit keine besondere Regelung getroffen
ist. Die Erflllung der StraRenbaulastaufgaben wird durch die StraRenaufsicht
Gberwacht. Kommt der in Fallen des § 8 Abs. 1 bezeichnete Tréger der Stral3en-
baulast seinen Verpflichtungen nicht nach, kann die zustdndige Behérde die
notwendigen MalRnahmen anordnen und erforderlichenfalls mit den Mitteln der
Verwaltungsvollstreckung durchsetzen.

(2) Die fur das StraBenwesen zustédndige Senatsverwaltung entscheidet tiber
den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer Bezirksverwaltung, wenn
der Verwaltungsakt auf § 3 (Widmung), § 4 (Einziehung, Teileinziehung), § 11

§ 25 Abs. 1 Satz 1: Gednd. durch Art. I Nr. 6 u. 11 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 25 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 u. 3: Gednd. durch Art. | Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
§ 25 Abs. 4 Satz 1: Geand. durch Art. I Nr. 6 u. 11 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 25 Abs. 4 Satz 2 u. Abs. 5: Geand. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 26: Gednd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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(Sondernutzung) oder § 12 (Sondernutzung fiir Zwecke der 6ffentlichen Ver-
sorgung) gestiitzt wird und folgende Stral3en betroffen sind:

1. StraRen innerhalb des zentralen Bereichs, in dem sich die Parlaments- und
Regierungseinrichtungen des Bundes befinden; der zentrale Bereich wird
umgrenzt durch die InvalidenstraBe, BrunnenstralRe, Rosenthaler Platz,
Torstrale, MollstraRe, Platz der Vereinten Nationen, Lichtenberger Strafe,
Holzmarktstrale, BriickenstralRe, Heinrich-Heine-Strale, Moritzplatz,
Oranienstrale, KochstraBBe, Wilhelmstrale, Anhalter StralRe, Askanischer
Platz, Schéneberger Stralle, Schéneberger Ufer, Liitzowufer, Liitzowplatz,
Klingelhoferstralie, Hofjagerallee, Grofer Stern, Spreeweg, Paulstralie,
Alt-Moabit unter Einbeziehung der genannten Stralen und Platze;

2. Strallen in Gebieten von auBergewohnlicher stadtpolitischer Bedeutung
sowie StraBen firr die Industrie- und Gewerbeansiedlung von auferge-
wohnlicher stadtpolitischer Bedeutung;

3. Hauptverkehrsstraen mit vorwiegend tberbezirklicher Funktion.

§ 27*
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

(1) Die fur das Verkehrswesen zusténdige Senatsverwaltung wird erméch-
tigt, in Abstimmung mit den Bezirken und im Benehmen mit der fiir die vorbe-
reitende Bauleitplanung zusténdigen Senatsverwaltung durch Rechtsverord-
nung die Stralen I. und Il. Ordnung gem&R § 20 Nr. 1 und 2 festzulegen.
Grundlage der Festlegung soll das sich aus dem Flachennutzungsplan erge-
bende Uibergeordnete Hauptverkehrsstrallennetz sein.

(2) Die fur das Verkehrswesen zusténdige Senatsverwaltung regelt die Erhe-
bung und Héhe der Sondernutzungsgebihren durch Rechtsverordnung. Dies
giltauch fiir Sondernutzungsgebthren, die fur Sondernutzungen auf der Grund-
lage des Bundesfernstraengesetzes erhoben werden.

(3) Verwaltungsvorschriften zur Ausfilhrung dieses Gesetzes erlasst die
zustandige Senatsverwaltung.

Abschnitt VIII
Ordnungswidrigkeiten, Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 28*
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorséatzlich oder fahrlassig
1. entgegen § 9 Abs. 1 nicht befahrbare StraRenbestandteile auBerhalb von
Gehwegtiberfahrten mit Kraftfahrzeugen tiberquert,

§ 27 Abs. 1: Geénd. durch Art. I Nr. 6 u. 12 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 27 Abs. 2: Geand. u. eingef. durch Art. | Nr. 6 u. 12 Buchst. ¢ d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 27 Abs. 3: Geand. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 28 Abs. 1: Geénd. durch Art. I Nr. 6 u. 13 Buchst. ad. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 28 Abs. 2: Geand. durch Art. XLVI1 d. Ges. v. 16. 7. 2001, GVBI. S. 260, Art. | Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005,
GVBI. S. 754

§ 28 Abs. 3: Geénd. u. neugef. durch Art. I Nr. 6 u. 13 Buchst. b d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

§ 28 Abs. 4: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754
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2.entgegen § 11 Abs. 1 eine offentliche StraBe ohne die erforderliche
Erlaubnis zur Sondernutzung gebraucht oder die mit der Erlaubnis erteil-
ten Auflagen nicht erfillt,

3. entgegen § 11 Abs. 6 Satz 1 nach Beendigung der Sondernutzung oder
Erloschen der Erlaubnis etwa vorhandene Anlagen nicht unverziiglich

beseitigt,

4. entgegen § 11 Abs. 11 Satz 2 kein entsprechend gekennzeichnetes Schild
aufstellt,

5. entgegen 8§ 14 Abs. 1 Gegenstande oder entgegen § 14 Abs. 2 Fahrzeuge
ohne giltige amtliche Kennzeichen verbotswidrig abstellt,

6. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 Beschadigungen dem Bezirksamt nicht
unverziglich meldet,

7. entgegen § 15 Abs. 2 unerlaubt eine 6ffentliche Strale verdndert oder auf-
grabt,

8.entgegen §21 Abs.1 Satz 1 Vorarbeiten nicht duldet sowie Pfahle,

Pflocke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt,
verandert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt,

9. entgegen § 23 Abs. 1 auf den vom Plan betroffenen Flachen oder in dem
nach § 23 Abs. 3 festgelegten Planungsgebiet unzuléssige Veranderungen
vornimmt,

10. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26 Abs. 1 Satz 3 nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu 10 000 Euro

geahndet werden.

(3) Gegenstande, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2,

5 oder 7 bezieht, kdnnen eingezogen werden.
(4) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes tber
Ordnungswidrigkeiten ist die Straenbaubehdrde.

§ 29*

Ubergangsvorschriften

(1) Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, die auf Grund des
Berliner StraBengesetzes vom 28. Februar 1985 (GVBI. S. 518), zuletzt gedn-
dert durch Artikel | des Gesetzes vom 2. Juni 1999 (GVBI. S. 192), erlassen
wurden, gelten weiterhin.

(2) Sondernutzungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtméRig aus-
gelibt werden, bleiben unberthrt.

§ 30*
Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-und Verord-
nungsblatt fir Berlin in Kraft. ...

8§ 29 u. 30: Geénd. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 14. 12. 2005, GVBI. S. 754

22

83. Erg.Lfg. (Juli 2006)



	S T A R T - S E I T E
	§�1 Geltungsbereich
	§�2 Öffentliche Straßen
	§�3 Widmung
	§�4 Einziehung, Teileinziehung
	§�5 Benennung
	§�6 Straßenverzeichnis
	§�7 Straßenbaulast
	§�8 Straßenbaulast Dritter
	§�9* Gehwegüberfahrten
	§�10* Eigentum und Gemeingebrauch
	§�11* Sondernutzung
	§�12* Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung
	§ 13* Zuständigkeitskonzentration
	§ 14* Unerlaubte Benutzung einer Straße
	§�15* Unerlaubte Eingriffe
	§�16* Duldung von öffentlichen Zeichen und Einrichtungen sowie Bepflanzungen
	§�17* Umleitungen
	§�18* Kreuzungen mit Gewässern
	§�19* Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern
	§�20* Straßenkategorien
	§�21* Vorarbeiten
	§�22* Planfeststellung und Plangenehmigung
	§�23* Veränderungssperre
	§�24* Vorzeitige Besitzeinweisung
	§�25* Enteignung
	§�26* Zuständigkeiten und Straßenaufsicht, Zuständigkeit zum Erlass des Widerspruchsbescheids
	§�27* Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
	§�28* Ordnungswidrigkeiten
	§�29* Übergangsvorschriften
	§�30* Inkrafttreten, Außerkrafttreten

